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über die Erhebung von Hundesteuer
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der Ortsgemeinde Gau-Weinheim'
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. ,·ber.·ort~geme·inde~at.··GaU~we'inhe:im·hat ':~ufgr':lnd,: des: § ,~4' der .
. '.' Ge~eindeordriung' (GemO) RhEdnlan~-Pfalz vom 31.- Januar ,1994' (GVBl. .

, . '. S .').54 ) ;' des. §1 des Landesgesetzesüber .die ErmächtiC]ung der " .
,Gemeinden zur-. Erhebung der',Hundesteuer und VergnügUngssteuer vom

,.' . ,: 02'. März 1993 '.(GVBl •. 5.· ..139)' 'und' des§' '1' des Kommunalabgabenge
:\,' i'.setzes '(KAG) Rheinland'-Pfalzvom 20 •. Juni-. 1995'(GVBl. S· •. 175)', '

~, '. die 'fo'lgende:'satzung beschäoasen , :die'hiermit bekanntgemacht '
. wird:... ' .' "', ,.; ... ,~ "
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, ,§ 1
.ste~ergeg~nstand,'Enstehung der steuer

.s' .
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I .'
l • . I j ". ,

( :I:- )', Gegenstand' der,' steuer ist 'das, H~lten' von HU:nde~'im Gemei'nde-
gebiet.".' , , '. ,;, " ' .," ' ..

Die steuer entsteht mit-Beginn des' Jahres, für das' die'steti-.
,~r festzusetzen·i~t. " ',~ . " "
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'§. 2' ,. , . ,:
" steuerschul,dner.: Haftung .,..

. ;..:': .' :' .' .. : " '.. ' . . " ..~.

", steuer~'chuldne'r, ist der Halter d~s Hundes'~ Hundehalter. ist,'
wer .eLnen Hund.. in 'seinen Haushalt oder Betrieb, aufgenommen'

'1?-at. Als' Hundehalter' gilt auch; ,wer .eLnen Hund in Pflege .'
oder, Verwahrung' genommen hat 'oder auf Probe oder ': zum"'Anler~ .

; . nen hält. ' Die steuerpflicht trittindEmFällen.~essatz'es 3
"erst e Ln ; sobald die Pflege', Verwahrung" oder 'diEi Haltung auf
" Pre>be .oder zum' Anlernen' den Zeitraum von ~wei Monaten, über-

schre1tet. ' .

... , ." .

,( 1)

, /

(2) . Alle in einen Haushalt oder, in eine~ Betri'eb a~fgEmonU:nenen
Hunde gelten als'gemeins~m gehalten.'Haltenmehrer~Persorien

. gemeinsam e~nen oder mehrere Hunde,sosind sie 'Gesamt
schuldner.
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(3) Der Eigentümer des Hundes haftet für die steuer, wenn er
'~icht der'Halter des Hundes is~~

. § 3
Steuerbefreiunq

.', .

Steuerbefreiurig ist' auf Aritrag: ~l.l ~e~äh'ren, für das Halten von

1 .. 'Di~~sth~nden~ dere~'~nterhalt'Üb~rwie~enda~s öffentlichen
Mitteln bestritten wird, -.'. insbesondere Diensthundeder '.

- Polizei, des Zolls, der Buride.swe1.lr. und vde'r Forstwirtschaft, ..

2. '•.HUnden,die 'für Bl.ind:e·" Gehörlo'se oder völlig Hflflose
.unentbehrJ.ich·sind, wobei die st'euerbefreiun9 von der Vorlage
,entsprech.eI'lder Nachwe;LE!e." abhängig gemacht werden··kann,..· "

3. Hunden, .'die: zur' Bewachung' von .H~rden n~twendig sind,
. . . "- '~. . - ,. '. '-. :.

4. . Hunden," die 'von w1-ssenschaftlichenEinrichtungen
':. ausschließlich. zu ~issenschaftlichenZwecken gehalten

'. .werden,. ." . '. '.. , " . . .'. _ '; , . . .'. '
:- "

5. Hunden, 'die'aus'GrÜndende~'Tierschutzes'vorübergehendin
Tierasylen oder ähnlichen Einrichttingenuntergebracht sind,

. ,J . " .' '." . . . -. . '",:. '.' ', . .: '.:'. '. _ . ." . . . . '. ......

6. sanftäts~oder'Rettun'gshunde~,. die von .anerkannten Sanitäts-:,
_. oder Zivilschutzeinrichtungen .gehalten oder .. ihnen
.. unein'geschränkt .zur Verfügung gestellt we~d~n,

7. .: abgerichteten Hunden, die 'vori' Artisten' oder Schaustellern
:für ,ihre Berufsarbeit benötigt werden.. . . .

.-,

. '.

-( 1)

" §.4"
.'steue17~rmäßigung

Die Steuer' ist· :auf Antr~g<des. steuerpflichtigE?n auf' die
Hälfte',zu, ermäßigerifürda~'Haltenvon
'.'. .r . . '", '"

1. Hunden, . die zur Bewachung von GelJäuden , .die von dem .
..nächs't.en bewohnten Gebäude mehr als 200 m entfernt
'. lieg~n, erforderlich sind, jedoch für höchstens zwei
Hunde~' ". ~.

......1'>"'".

2. Melde~ oder Schutzhunden.

( 2) Personen,. die gewerbsmäßig .mit Hunden hande Ln i haben zwei'
Hunde mit'den Steuersätzen für den ersten und zweiten Hund
zu'versteuern~ 'Fürweitere Hunde, die weniger als sechs
Monate im Besitz sind, br~ucht kein~ Steu~r entrichtet zu
werden.
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§ 5
Beginn und Ende der steuerpflicht

(1) Die steuerpflicht beginnt mit Anfang des auf die Aufnahme
eines Hundes in einen Haushalt oder Betrieb folgenden Kalen
dermonats, frühestens mit dem Kalendermonat, in dem der Hund
drei Monate alt wird.

(2) Die steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in
dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt oder verendet.
Kann der genaue Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden, endet
die steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermonats der Abmel
dung.

(3) Bei Wohnortwechsel eines Hundehalters beginnt und endet die
steuerpflicht entsprechend den Absätzen 1 und 2.

§ 6
Zwingersteuer

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der
gleichen Rasse im zuchtfähigen Alter, darunter eine Hündin,
zu Zuchtzwecken halten, wird die steuer für Hunde dieser
Rasse in Form der zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger
und die Zuchttiere in ein von einer anerkannten Hundezucht
vereinigung geführtes Zucht- oder Stammbuch eingetragen sind
und innerhalb von zwei Jahren mindestens ein Wurf erfolgt.

(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwek
ken gehalten wird, die Hälfte des steuersatzes nach § 8,
jedoch für einen Zwinger nicht mehr als das Zweifache der
steuer für den ersten Hund. Das Halten selbstgezogener Hunde
ist steuerfrei, solange sie sich im Zwinger befinden und
nicht älter als sechs Monate sind.

§ 7
Allgemeine Bestimmungen für die steuerbefreiung

und die steuerermäßigung

(1) Die steuervergünstigung (Steuerbefreiung und
SteuerermäBigung) wird wirksam mit Beginn des aUL die
AntragsteIlung folgenden Kalendermonats.

(2) Steuerfreiheit oder SteuerermäBigung wird nur gewährt, wenn

1. die Hunde für den angegebenen Verwendungs zweck geeignet
sind,
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2. der Halter der Hunde in den letzten fünf Jahren nicht
wegen eines Vergehens gegen tierschutzrechtliche
Bestimmungen bestraft ist,

3. für die Hunde geeignete, den Erfordernissen des
Tierschutzes entsprechende Unterkunftsräume vorhanden
sind,

4. in den Fällen des § 3 Nrn. 3, 5 und 7 sowie § 4 Abs. 1
Nr. 2 ordnungsgemäß Bücher über den Bestand, den Erwerb,
die Veräußerung und die Abgänge der Hunde geführt und auf
Verlangen vorgelegt werden.

§ 8
steuersatz

(1) Der steuersatz für den 1. Hund, den 2. Hund und für jeden
weiteren Hund wird jährlich in der Haushaltssatzung
festgesetzt.

(2) Beginnt oder endet die steuerpflicht im Laufe eines Jahres,
so ist die steuer auf den der Dauer der steuerpflicht
entsprechenden Teilbetrag fest~usetzen.

§ 9
Fälligkeit

Die Hundesteuer wird als Jahressteuer festgesetzt und zu den
Zahlungsterminen der Grundbesitzabgaben fällig.

§ 10
Anzeigepflicht

(1) Wer einen Hund hält (§ 2 Abs. 1), hat ihn binnen 14 Tagen
nach Beginn der Haltung bei der Verbandsgemeindeverwaltung

. anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten
Monats nach ,der Geburt als angeschafft.

(2) Der bisherige Halter eines Hundes hat den Hund, der
abgeschafft wurde, abhanden gekomm~n oder verendet~ist

oder mit dem er wegzieht, innerhalb von 14 Tagen abzumelden.
Im Falle der Veräußerung des Hundes sind bei der Abmeldung
Name und Wohnung des Erwerbers anzugeben. Falls der Erwerber
in einer anderen Gemeinde wohnt, wird diese über den
Erwerbsvorgang unterrichtet.

(3) Fallen die Voraussetzungen für eine steuerermäßigung oder
die steuerfreiheit fort oder ergeben sich sonstige
Änderungen in der Hundehaltung, so hat der Hundehalter dies
binnen 14 Tagen anzuzeigen.
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(4) Die Ortsgemeinde kann Hundesteuermarken ausgeben, die bei
. der Abmeldung des Hundes wieder abgegeben werden müssen.

(5) Sofern die Ortsgemeinde von der Möglichkeit des Absatzes 4
Gebrauch macht, darf der Hundehalter Hunde außerhalb seiner
Wohnung oder seines u~friedeten Grundbesitzes nui mit der
Hundesteuermarke umherlaufen lassen. Hunde, die außerhalb
der Wohnung oder des umfriedeten Grundbesitzes des
Hundehalters angetroffen werden, können durch Beauftragte
der Ortsgemeinde ' eingefangen .we r d e n . Der Halter eines .
eingefangenen Hundes soll ·von dem .Einfangen des Hundes in
Kenntnis gesetzt werden.

(6) DieOrtsgemeinde kann in Abständen von mindestens einem Jahr ·
im Gemeindegebiet Hundebestandsaufnahmen durchführen. Dabei

/ ", können folgende Daten erhoben werden:
..'

' 1 . Name und Anschrift des Hundehalters,
2. Anzahl der gehaltenen Hunde sowie ,
3. Zeitpunkt der Anschaffung des Hundes oder der Hunde.

' § 11 ·
Ordnungswidrigkeiten

Verstöße gegen die ' Anz e i.qepfLicht; nach § , 10 Aba ; : 1 bis 3 und die
Auskunftspflicht nach § ' 1 0 Abs. 6 sind ordnungswidrigkeiten nach
§ 24 A~s. 5 der Gemeindeordnung

§ 12
, Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.1996 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die sat~ung über die Erhebung von
Hundesteuer der Ortsgemeinde Gau-Weinheim vom 14.01.1988
außer Kraft.

auf Grund von Absatz 1 .
sind, gelten die bisherigen

': ,latnntgemacht im Nacnrichtenblat t
.. .,rarband sgeilk .inde v'liörrstadt

rx r. ~3.s vom c!S·..O:!.:.fJ.fi.
Wörrstadt , den~. Od".9(;
Im Auft rag
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